
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 109 B-KUVG Versehrtengeld
 B-KUVG - Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2024

1. (1)Die Versicherungsanstalt kann bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt des Versicherungsfalles an Stelle

der Versehrtenrente Versehrtengeld gewähren, wenn zu erwarten ist, daß über diese Zeit hinaus eine

Versehrtenrente nicht gebührt.

2. (2)Das tägliche Versehrtengeld beträgt den 60. Teil der Bemessungsgrundlage. § 106 gilt entsprechend.
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